
Der Gemeinderat  

 

beschließt 

 

einstimmig,  

 

mit Wirkung ab 01.10.2019 die als Anlage zur Vorlage 139/2019 im Entwurf beigefügte geänderte 

Richtlinie für die Geldanlagen der Stadt Fellbach (Anlagerichtlinie). 

 


